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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber wünscht die Beantwortung der Frage, welche Kosten bei der Erhebung der Ta-
baksteuer in Deutschland (sowohl von staatlicher als auch von betrieblicher Seite) entstehen und 
wie sich das Steueraufkommen auf die unterschiedlichen Steuerobjekte verteilt. 

Außerdem soll die deutsche Tabakbesteuerung sowohl nach Höhe als auch nach Art der Besteue-
rung einem europäischen Vergleich unterzogen werden. Es wird gebeten, die rechtlichen Voraus-
setzungen und Grenzen einer Abschaffung bzw. Absenkung der Tabaksteuer aufzuzeigen.  

Zuletzt soll dargelegt werden, wie hoch der zu erwartende Steuerausfall im Vergleich zum jetzi-
gen Aufkommen wäre, wenn sich die deutsche Tabakbesteuerung strikt am EU-Mindestniveau 
bemessen würde. 

2. Kosten der Erhebung der Tabaksteuer in Deutschland  

2.1. Erhebung der Tabaksteuer in Deutschland 

Die Tabaksteuer entsteht grundsätzlich mit Überführung der Tabakwaren in den steuerrechtli-
chen freien Verkehr, § 15 Abs. 1 Tabaksteuergesetz (TabStG). Eine Überführung in den steuer-
rechtlichen freien Verkehr liegt gem. § 15 Abs. 2 Nr. 1 TabStG insbesondere in der Entnahme aus 
dem Steuerlager, wenn sich kein Steueraussetzungsverfahren anschließt. 

Die Tabaksteuer wird durch Verwenden von Steuerzeichen entrichtet, d. h. durch Entwerten und 
Anbringen der Zeichen an den Kleinverkaufspackungen, vgl. § 17 Abs. 1 TabStG. Die Hersteller 
und Importeure beziehen die Steuerzeichen vom Hauptzollamt Bielefeld, vgl. § 32 Abs. 1 S. 1 der 
Verordnung zur Durchführung des Tabaksteuergesetzes (TabStV). Für die Herstellung der Tabak-
steuerzeichen ist gemäß § 3 Abs. 1 TabStV die Bundesdruckerei zuständig, soweit nicht das 
Hauptzollamt Bielefeld oder eine andere Druckerei damit beauftragt wird. 

2.2. Kosten des Staates 

Eine Aufstellung der einzelnen Kosten, die bei der Erhebung der Tabaksteuer seitens des Staates 
anfallen, ist nicht zugänglich.  

Allerdings lässt sich der folgenden Tabelle zu den Tabaksteuereinnahmen des Jahres 20191 ent-
nehmen, welche „Ausgaben“ sich für den Staat durch den Erlass oder die Erstattung der Steuer 
oder der Steuerzeichenschuld nach Maßgabe des § 32 TabStG ergeben. 

Nach § 32 Abs. 1 TabStG wird die Steuer auf Antrag erlassen oder erstattet, wenn Tabakwaren in 
ein Steuerlager aufgenommen werden oder unter Steueraufsicht aus dem Steuergebiet in einen 
anderen Mitgliedstaat befördert oder ausgeführt werden. Bei Entrichtung der Steuer durch Ver-
wendung von Steuerzeichen gilt dies gem. § 32 Abs. 2 TabStG nur dann, wenn die Steuerzeichen 
unter Steueraufsicht vernichtet oder ungültig gemacht worden sind und der Inhalt der Packungen 
noch vollständig ist. Gemäß § 32 Abs. 3 TabStG gilt der Absatz 1 für die Steuerzeichenschuld 

                                     

1 Statistisches Bundesamt, Fachserie 14 Reihe 9.1.1 vom 15.01.2020 (wird als Anlage 1 beigefügt). 
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entsprechend, wenn noch nicht entwertete Steuerzeichen an das Hauptzollamt zurückgegeben 
worden sind oder wenn entwertete Steuerzeichen unter Steueraufsicht vernichtet oder ungültig 
gemacht worden sind und die Steuer nicht entstanden ist.  

Insgesamt ergeben sich hierdurch „Ausgaben“ in Höhe von 560 Mio. Euro.  

 

Quelle: Anlage 1, S. 6 

Zudem entstehen Ausgaben bspw. durch die Herstellung der Tabaksteuerzeichen oder den Trans-
port; diesbezüglich liegen keine konkreten Zahlen vor. Einen Anhaltspunkt bietet aber der Bun-
deshaushaltsplan 2020, in dessen Einzelplan 08 (Bundesfinanzministerium) für die Herstellung 
der Tabaksteuerzeichen im Bundeshaushalt für das Jahr 2020 ein Soll-Betrag von 8 Mio. Euro 
veranschlagt ist.2  

2.3. Kosten der Steuerschuldner 

Gemäß § 17 Abs. 2 S. 1 TabStG hat der Hersteller oder der Einführer die Steuerzeichen nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck zu bestellen und darin die Steuerzeichenschuld selbst zu be-
rechnen (Steueranmeldung). Hierbei werden, wie auch bei der ggf. anschließend zu erstellenden 
Steuererklärung (§ 17 Abs. 3 TabStG), Kosten anfallen, die über die zu entrichtende Tabaksteuer 
hinausgehen. Genaue Zahlen hierzu sind nicht zugänglich. 

                                     

2 Bundeshaushaltsplan 2020, Einzelplan 08, S. 51, abrufbar unter https://bmfiiportal.zivit.iv.bfinv.de/bundes-
haushalt/web/hh2020/pdf/epl08_a.pdf. 

https://bmfiiportal.zivit.iv.bfinv.de/bundeshaushalt/web/hh2020/pdf/epl08_a.pdf
https://bmfiiportal.zivit.iv.bfinv.de/bundeshaushalt/web/hh2020/pdf/epl08_a.pdf
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3. Aufteilung des Steueraufkommens 

Einen Überblick über die Verteilung der Steuereinnahmen aus der Tabaksteuer auf die verschie-
denen Steuerobjekte bietet die oben abgebildete Tabelle, die als Anlage 1 beigefügt ist. Mit 
86,0 % machen die Einnahmen aus der Besteuerung von Zigaretten den größten Teil der Steuer-
einnahmen aus, gefolgt von den Einnahmen aus der Besteuerung von Feinschnitt mit 12,4 %. 

4. Die deutsche Tabaksteuer im europäischen Vergleich 

4.1. Europarechtliche Vorgaben zur Tabaksteuer 

Bei der Tabaksteuer handelt es sich um eine seit dem 1. Januar 1993 in der Europäischen Union 
harmonisierte Verbrauchsteuer. In der EU-Richtlinie 2011/64/EU vom 21. Juni 20113 werden 
Mindest- und Maximalsteuersätze geregelt. Für Zigaretten wird außerdem die Art der Besteue-
rung vorgeschrieben. 

Gemäß Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie unterliegen in der Union hergestellte Zigaretten und aus Dritt-
ländern eingeführte Zigaretten in jedem Mitgliedstaat einer nach dem Kleinverkaufshöchstpreis 
einschließlich Zölle berechneten Ad-Valorem-Verbrauchsteuer sowie einer nach Erzeugnisein-
heit berechneten spezifischen Verbrauchsteuer. Die spezifische Verbrauchsteuer richtet sich nach 
dem gewichteten durchschnittlichen Kleinverkaufspreis und darf nur zwischen 7,5 % und 
76,5 % der Gesamtsteuerlast betragen, wobei sich diese aus dem spezifischen Verbrauchsteuer-
teil, dem Ad-Valorem-Verbrauchsteuerteil und der Umsatzsteuer auf den gewichteten durch-
schnittlichen Kleinverkaufspreis zusammensetzt, vgl. Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie. Gemäß Art. 8 
Abs. 2 S. 1 der Richtlinie wird der gewichtete durchschnittliche Kleinverkaufspreis unter Bezug-
nahme auf den Gesamtwert aller in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Zigaretten auf 
der Grundlage des Kleinverkaufspreises einschließlich sämtlicher Steuern, geteilt durch die Ge-
samtmenge der in den steuerrechtlich freien Verkehr überführten Zigaretten, berechnet.4 

Gemäß Art. 10 Abs. 2 Unterabsatz 1 der Richtlinie beträgt die Tabaksteuer auf Zigaretten seit dem 
1. Januar 2014 mindestens 60 % des gewichteten durchschnittlichen Kleinverkaufspreises der in 
den steuerrechtlich freien Verkehr übergeführten Zigaretten, unabhängig von diesem Kleinver-
kaufspreis jedoch mindestens 90 Euro je 1000 Zigaretten (9 Cent je Zigarette). 

Kapitel 4 der Richtlinie beschäftigt sich mit anderen Tabakwaren als Zigaretten (Zigarren und 
Zigarillos, Feinschnitttabak für selbstgedrehte Zigaretten, anderer Rauchtabak, d.h. Feinschnitt- 
und Pfeifentabak). Den Mitgliedstaaten ist es freigestellt, ob sie die Verbrauchsteuer im Sinne ei-
ner Ad-Valorem-Verbrauchsteuer, einer spezifischen Verbrauchsteuer oder einer gemischten Ver-
brauchsteuer mit einem Ad-Valorem-Anteil und einem spezifischen Anteil erheben. Im Falle der 

                                     

3 Abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0064&from=de. 

4 In Deutschland wird der für das Vorjahr ermittelte gewichtete durchschnittliche Kleinverkaufspreis für Zigaret-
ten und Feinschnitt jährlich im Januar durch das Bundesministerium der Finanzen im Bundesanzeiger bekannt-
gemacht; vgl. für 2019 die Bekanntmachung vom 22.01.2020, abrufbar unter https://www.bundesanzeiger.de/e-
banzwww/wexsservlet?session.sessionid=dfce0b7311cc25e0198a9b44cead0e6f&page.navid=detailsearchlist-
todetailsearchdetail&fts_search_list.selected=7a56aff04af8c0dc&fts_search_list.destHistoryId=11312. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0064&from=de
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=dfce0b7311cc25e0198a9b44cead0e6f&page.navid=detailsearchlisttodetailsearchdetail&fts_search_list.selected=7a56aff04af8c0dc&fts_search_list.destHistoryId=11312
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=dfce0b7311cc25e0198a9b44cead0e6f&page.navid=detailsearchlisttodetailsearchdetail&fts_search_list.selected=7a56aff04af8c0dc&fts_search_list.destHistoryId=11312
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?session.sessionid=dfce0b7311cc25e0198a9b44cead0e6f&page.navid=detailsearchlisttodetailsearchdetail&fts_search_list.selected=7a56aff04af8c0dc&fts_search_list.destHistoryId=11312
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Ad-Valorem-Steuer oder der gemischten Verbrauchsteuer können die Mitgliedstaaten einen Min-
destbetrag der Verbrauchsteuer festlegen. Die Richtlinie stellt für alle Tabakwaren verschiedene 
Mindestsätze der globalen Verbrauchsteuer auf (spezifische Verbrauchsteuer und Ad-Valorem-
Verbrauchsteuer ohne Mehrwertsteuer), vgl. Art. 14 der Richtlinie. 

4.2. Vergleich der Tabakbesteuerung in den EU-Mitgliedsstaaten 

Da die Richtlinie lediglich Mindest- bzw. Maximalsätze aufstellt und für andere Tabakwaren als 
Zigaretten sogar verschiedene Arten der Besteuerung ermöglicht, ergeben sich in den verschiede-
nen EU-Mitgliedsstaaten teils deutliche Unterschiede in der Besteuerung von Tabakwaren. 

Einen Überblick hierüber gibt Teil III der Verbrauchsteuer-Tabellen der EU-Kommission (Tabak-
waren), die als Anlage 2 beigefügt und unten auszugsweise abgebildet ist.  

Gemäß Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie unterliegen Zigaretten in jedem Mitgliedstaat einer Ad-Valo-
rem-Verbrauchsteuer sowie einer nach Erzeugniseinheit berechneten spezifischen Verbrauch-
steuer. Diese Werte lassen sich anhand der Tabellenspalten „Specific excise (per 1000 cigaret-
tes)“ und „Ad valorem excise in %“ im Einzelnen vergleichen; die Spalte „Total tax (incl. VAT)“ 
gibt den Steuersatz bezogen auf den jeweiligen Kleinverkaufspreis an und erlaubt demnach einen 
Vergleich der Gesamtbesteuerung. In Deutschland beträgt die spezifische Verbrauchsteuer 
98,2 Euro pro 1000 Zigaretten; die Ad-Valorem-Verbrauchsteuer liegt bei 21,69 % des Kleinver-
kaufspreises. Insgesamt beträgt die Tabaksteuer 70,23 % des Kleinverkaufspreises. Dieser Wert ist 
der niedrigste aller EU-Mitgliedsstaaten.

 

Quelle: Anlage 2, S. 6 (Tabelle wird auf S. 7 fortgeführt, hier nur zu Erklärungszwecken abgebildet) 
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In Bezug auf andere Tabakwaren als Zigaretten räumt die Richtlinie den Mitgliedsstaaten einen 
Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Art der Besteuerung ein, s. o. Der deutsche Gesetzgeber 
hat sich auch hier für eine gemischte Verbrauchsteuer entschieden, vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 2–4  
TabStG. Teilweise wird dies in anderen Mitgliedsstaaten ebenso gehandhabt (für Zigarren und 
Zigarillos z. B. in Dänemark, Frankreich); andere sehen lediglich eine spezifische Verbrauch-
steuer oder eine reine Ad-Valorem-Steuer vor. Dies variiert wiederum innerhalb der Mitglieds-
staaten für die jeweiligen sonstigen Tabakwaren.5 Aus diesem Grund ist die Vergleichbarkeit ein-
geschränkt.  

4.3. Entrichtung der Steuer 

Gemäß Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie sollen spätestens in der Endstufe der Harmonierung der Ver-
brauchsteuer die Modalitäten der Erhebung harmonisiert werden. In den vorhergehenden Stufen 
soll die Verbrauchsteuer grundsätzlich mittels Steuerzeichen entrichtet werden.  

Laut eines Berichts der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte nutzen derzeit 24 EU-Mitglieds-
staaten Steuerzeichen für die Entrichtung der Tabaksteuer. Nur in einigen wenigen Mitgliedsstaa-
ten (Österreich, Zypern, Finnland, Schweden) werde die Steuer anderweitig entrichtet, bspw. 
mittels Verbrauchsteuererklärung des Steuerpflichtigen oder durch Zahlung an die Behörden bei 
Einführung der Waren in den freien Warenverkehr.6 

5. Rechtliche Voraussetzungen und Grenzen der Abschaffung bzw. Absenkung der 
Tabaksteuer 

Der deutsche Gesetzgeber kann sich innerhalb der beschriebenen Grenzen, die die EU-Richtlinie 
2011/64/EU der Besteuerung von Tabakwaren setzt, frei bewegen und daher bspw. die Höhe der 
Tabaksteuer oder die Art der Besteuerung von anderen Tabakwaren als Zigaretten durch eine Än-
derung des Tabaksteuergesetzes, das die Richtlinie umsetzt, anpassen.  

Gemäß Art. 7 Abs. 1 und Art. 13 der Richtlinie unterliegen alle genannten Tabakwaren einer je-
weils näher definierten Tabaksteuer. Eine Abschaffung der Tabaksteuer durch den deutschen Ge-
setzgeber wäre derzeit daher unionsrechtswidrig, vgl. Art. 288 Abs. 3 AEUV. 

Jedoch könnte der europäische Gesetzgeber die Richtlinienvorschriften nach den allgemeinen 
Vorschriften ändern, bspw. die Mindest- und/oder Maximalsteuersätze anheben oder absenken 
oder auch die gesamte Tabaksteuer abschaffen, jedenfalls in dem Sinne, dass die Erhebung euro-
parechtlich nicht mehr zwingend wäre.  

                                     

5 Vgl. Anlage 2, S. 15-17, 21. 

6 Vgl. Rutten/de Vlieger/Stantzos/Ambrogetti, Leveraging Blockchain for excise duties in the tobacco and alcohol 
industry, S. 4, abrufbar unter https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Docu-
ments/tax/44410_T&L_indirect%20tax%20article_A4_v4.pdf. Die zitierte Quelle spricht allerdings von 23 EU-
Mitgliedsstaaten, die Steuerzeichen nutzen. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/tax/44410_T&L_indirect%20tax%20article_A4_v4.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/tax/44410_T&L_indirect%20tax%20article_A4_v4.pdf
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6. Steuereinbußen im Fall der Anpassung an EU-Mindestvorgaben 

Eine Anfrage beim Bundesministerium für Finanzen zu der Frage, wie hoch der Steuerausfall im 
Fall der strikten Anwendung der EU-Mindestvorgaben im Vergleich zu den derzeitigen Einnah-
men wäre, hat Folgendes ergeben:  

Für den Gesamtzeitraum des Jahres 2020 würden die prognostizierten Tabaksteuereinnahmen 
von rund 14,9 Mrd. Euro auf 8,7 Mrd. Euro sinken. Somit würden sich geschätzte Mindereinnah-
men in Höhe von rund 6,2 Mrd. Euro ergeben, wenn die geltenden deutschen Tabaksteuertarife 
auf die Mindeststeuersätze der EU-Tabaksteuerrichtlinie abgesenkt werden würden.  

Bei diesen Zahlen handelt es sich um ein Schätzergebnis, das auf einer Modellrechnung basiert. 
Nicht berücksichtigte Sondereffekte, wie ein verändertes Konsumverhalten oder z. B. Anpassun-
gen in der Preisgestaltung der Tabakwarenhersteller sind nicht berücksichtigt und könnten ggf. 
zu abweichenden Ergebnissen führen. 

7. Anlagen 

– Anlage 1: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14 Reihe 9.1.1 vom 15.01.2020, S. 6 (Tabak-
steuereinnahmen 2019), abgerufen am 13.07.2020  

– Anlage 2: European Commission, Excise Duty Tables, Part III: Manufactured Tobacco vom 
01.03.2020  

*** 


